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Vorwort 

Die im Frühjahr 1990 abgeschlossene Arbeit wurde im Wintersemester 1990/ 
91 von der Juristischen Fakultät der Georg-August-Universität in Göttingen als 
Dissertation angenommen. Später veröffentlichte  Literatur und Rechtsprechung 
sind soweit wie möglich noch berücksichtigt worden. 

Angeregt und betreut wurde die Arbeit von Herrn Prof.  Dr. Hansjörg  Otto, 
bei dem ich mich an dieser Stelle sehr herzlich bedanke. Er hat mir nicht nur 
den Freiraum für die Erstellung einer selbständigen wissenschaftlichen Arbeit 
und die für die Bearbeitung des Themas erforderliche  Zeit eingeräumt, sondern 
auch die Arbeit selbst durch wertvolle Anregungen und Kritik nachhaltig geför-
dert. 

Mein besonderer Dank gilt meiner Verlobten für die wertvolle Unterstützung 
bei der Datenerfassung und den geistigen Rückhalt, den sie mir zuteil werden 
ließ, sowie meinen Eltern, die mir den Weg zu dieser Promotion geebnet haben. 

Göttingen, im Mai 1991 
Andreas  Fiebig 
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§ 1 Einführung 

Bei der Neufassung des BetrVG 1972 wurde der Bereich der zwingenden 
Mitbestimmung des Betriebsrats im Vergleich zum BetrVG 1952 nicht unerheb-
lich erweitert. Damit einher ging eine entsprechende Erweiterung des Betäti-
gungsfeldes der betrieblichen Einigungsstelle. Daraus resultierte die Befürchtung, 
die Konfliktfälle  unter Beteiligung der Einigungsstelle würden erheblich zuneh-
men.1 

Gleichwohl beschäftigten die Gerichte kaum Fälle, in denen die Stellung der 
Einigungsstelle oder ihre Ermessensausübung in Streit stand. Zumeist ging es 
um deren Zuständigkeit und damit um die Frage, ob in der fraglichen Angelegen-
heit ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats bestand. Nur ein einigungsstellen-
spezifischer Streit hat die Gerichte und Literatur Ende der 70er Jahre stark 
beschäftigt, und zwar die Problematik der Einigungsstellenkosten. 

Erst seit Mitte der 80er Jahre ist zu verzeichnen, daß die Überprüfung  des 
Ermessens der Einigungsstelle größeren Raum in der Rechtsprechung einnimmt. 
Es geht dabei vielfach um Sozialpläne, vorzugsweise im Konkurs, und die Einfüh-
rung technischer Einrichtungen. Angesichts der gegenwärtigen wirtschaftlichen 
Entwicklung wird für die Zukunft eher eine Zu- als eine Abnahme der Bedeutung 
der Einigungsstelle erwartet. 

Kernstück der vorliegenden Arbeit ist der Ermessensspielraum der betriebli-
chen Einigungsstelle. Dieser stellt die Probe aufs Exempel der echten Mitbestim-
mung dar. Können Arbeitgeber und Betriebsrat sich in solchen Angelegenheiten 
nicht einigen, sieht das BetrVG die Anrufung der Einigungsstelle vor. Gelingt 
es dieser nicht, eine befriedende Entscheidung zu treffen,  ginge die Kritik rasch 
über den konkreten Spruch hinaus und richtete sich gegen die Einigungsstelle 
als Institution und die betriebliche Mitbestimmung insgesamt. 

Welchen Inhalt die von der Einigungsstelle zu treffende  Entscheidung aufwei-
sen soll, kann der Gesetzgeber für sämtliche denkbaren Fallgestaltungen allenfalls 
sehr unbestimmt angeben. Sogar im einzelnen Fall sind angesichts der Fülle der 
zu beachtenden Umstände und Interessen von Arbeitgeber und Arbeitnehmern 
viele Entscheidungen möglich, von denen zudem eine Mehrzahl zur Beilegung 
der Meinungsverschiedenheit nahezu gleich geeignet erscheint. Daher wäre es 
nicht sinnvoll, von Gesetzes wegen nur einen bestimmten Spruchinhalt als richtig 
anzuerkennen. Folgerichtig hat der Gesetzgeber der betrieblichen Einigungsstelle 

ι Auffarth,  AuR 1972, 38. 
2 * 
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einen Spielraum verliehen, innerhalb dessen mehrere Entscheidungen in gleicher 
Weise als zulässig und rechtmäßig zu erachten sind.2 

Andererseits ist der Einigungsstelle das Ermessen nicht schrankenlos einge-
räumt. Bis wohin der nach Ermessensgrundsätzen auszufüllende gerichtskontroll-
freie Gestaltungsraum reicht, wird weder abstrakt3 noch im konkret zu entschei-
denden Fall „kaum jemals deutlich auszumachen sein".4 Zu vielfältig sind die 
möglichen Abwägungsposten und deren Relation zueinander. 

Gleichwohl soll hier nach gut fünfzehn  Jahren Erfahrungen mit dem BetrVG 
1972 der Versuch unternommen werden, ein wenig Licht in das diffuse  Feld des 
Einigungsstellenermessens zu bringen. Von diesem ist in § 76 V 3, 4 BetrVG5 

die Rede. Dort heißt es: 

„Die Einigungsstelle faßt ihre Beschlüsse unter angemessener Berücksichtigung der 
Belange des Betriebs und der betroffenen  Arbeitnehmer nach billigem Ermessen. 
Die Überschreitung der Grenzen des Ermessens kann durch den Arbeitgeber oder 
den Betriebsrat nur binnen einer Frist von zwei Wochen, vom Tage der Zuleitung 
des Beschlusses an gerechnet, beim Arbeitsgericht geltend gemacht werden." 

Es wird mithin darauf ankommen, das „billige Ermessen" im Sinne von § 76 
V 3 und die „Überschreitung der Grenzen des Ermessens" im Sinne von § 76 
V 4 näher zu bestimmen. Dieser Zweiteilung des Gesetzes folgend soll zunächst 
im 3. Teil der Arbeit dargelegt werden, zur Beachtung welcher Ermessensbindun-
gen das Gesetz die Mitglieder der Einigungsstelle aufruft.  Erst hernach läßt sich 
sinnvoll entscheiden, was gilt, wenn die Bemühungen der Einigungsstelle, den 
gesetzlichen Erwartungen zu entsprechen, fehlschlagen. So ist im 4. Teil der 
Arbeit darüber zu befinden, die Verletzung welchen Ge- oder Verbots als Ermes-
sensfehler i. S. v. § 76 V 4 anzusehen ist und dementsprechend der gerichtlichen 
Ermessenskontrolle unterliegt. 

Dabei ist zum einen zu untersuchen, ob lediglich das Ergebnis der Ermessens-
ausübung oder auch der dorthin führende Vorgang kontrollierbar ist. In letzterem 
Fall wäre die „Überschreitung der Grenzen des Ermessens" in § 76 V 4 „untech-
nisch" zu verstehen, also nicht gleichbedeutend mit der „Ermessensüberschrei-
tung" im Sinne von § 114 1. Alt. VwGO. Zum anderen wird es erforderlich  sein 
festzustellen, welche Fehler den Bereich der Ermessensbetätigung betreffen. 

Dahinter steht, daß das Gesetz Ermessens- und allgemeine Rechtsfehler des 
Einigungsspruchs unterscheidet und daran abweichende Gerichtsschutzmöglich-

2 Vgl. zum Ermessen der Verwaltung BVerwG v. 27.5.1981, BVerwGE 62, 241; 
Erichsen / Martens, Allg. VerwR, S. 208 f.; v. Hoyningen-Huene, Billigkeit, S. 41 mit 
Fn. 36. 

3 Vgl. BAG v. 31.8.1982, AP Nr. 8 zu § 87 BetrVG 72 Arbeitszeit, Bl. 7R. 
4 Dütz, JuS 1972, 689. 
5 §§ des Betriebsverfassungsgesetzes  v. 15.1.1972 werden im folgenden regelmäßig 

ohne nähere Bezeichnung zitiert. Die Angabe des Gesetzes erfolgt ausnahmsweise dann, 
wenn es dem leichteren Verständnis dienen kann. 
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keiten anknüpft. Die gerichtliche Ermessenskontrolle wird nach § 76 V 4 zweifach 
eingeschränkt: personell, indem nur Arbeitgeber und Betriebsrat berechtigt sind, 
ein arbeitsgerichtliches Beschlußverfahren  über den Spruch einzuleiten, und zeit-
lich, da für die Einleitung dieses Verfahrens  eine Ausschlußfrist  von zwei Wochen 
gilt. Demzufolge könnte es etwa im Interesse eines einzelnen Arbeitnehmers, 
der von dem Einigungsspruch betroffen,  aber seinerseits Ermessensfehler  der 
Einigungsstelle nicht geltend zu machen berechtigt ist, liegen, daß der Bereich 
der Ermessensausübung zugunsten der allgemeinen Rechtsanwendung möglichst 
klein ausfällt. Dies darf  nicht verwechselt werden mit einer Beschneidung des 
Ermessensspielraums: Dessen Verengung vermehrte lediglich die Zahl der (Er-
messens-)Fehler, auf die sich der einzelne Arbeitnehmer vor dem Arbeitsgericht 
gerade nicht berufen kann. 

Diese Fragen werden behandelt auf der Grundlage von Erkenntnissen über 
die verfahrensrechtliche,  rechtstatsächliche und funktionale Situation der Eini-
gungsstelle (Teile 1 und 2 der Arbeit). Damit soll das Umfeld beschrieben werden, 
in dem die Ermessensausübung steht. Insbesondere die gesetzlichen Aufgaben 
der Einigungsstelle, die deren gesamte Tätigkeit bestimmen, können für die 
Auslegung des Ermessensspielraums Bedeutung erlangen. 




